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FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
EPA Eidgenössisches Personalamt
ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
PME petites et moyennes entreprises
OFPER Office fédéral du personnel
EPFZ École polytechnique fédérale de Zürich
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Im April 2017 kündigte die Publica, die Pensionskasse des Bundespersonals und
verschiedener weiterer Unternehmen wie der ETH und der FINMA, an, ihre technischen
Parameter auf den 1. Januar 2019 zu senken. Konkret sollte der Umwandlungssatz von
5.65 auf 5.09 Prozent und der technische Zinssatz von 2.75 auf 2 Prozent gesenkt
werden. Dies würde eine durchschnittliche Rentenreduktion von 10 Prozent mit sich
bringen, weshalb verschiedene Kompensationsmassnahmen vorgesehen waren, mit
denen die Rentenreduktion auf 2.8 bis 5 Prozent verringert werden sollte. So sollte der
Bund als Arbeitgeber die Lohnbeiträge um CHF 40 Mio. pro Jahr erhöhen sowie über
drei Jahre einen Sonderbeitrag über insgesamt CHF 160 Mio. leisten. Im Gegenzug sollte
das Bundespersonal im Jahr 2018 auf den Teuerungsausgleich seiner Löhne verzichten.
In der Wintersession 2017 behandelte das Parlament die entsprechenden Beiträge im
Rahmen der Budgetdebatte (Nachtrag II zum Voranschlag 2017 und Voranschlag 2018).
Dabei entschied es jedoch, auf den Sonderbeitrag zu verzichten, aber stattdessen die
Löhne des Bundespersonals teuerungsbedingt um 0.6 Prozent zu erhöhen.
Argumentiert wurde dabei, dass Sonderzahlungen in der Privatwirtschaft selten seien
und es gegenüber den Steuerzahlenden unfair sei, wenn sie für entsprechende
Zahlungen an das Bundespersonal aufkommen müssten. Dem hielten verschiedene
Kommentatorinnen und Kommentatoren in den Medien entgegen, dass solche
Abfederungsprogramme zwar für KMU selten seien, nicht aber für grössere
Arbeitgebende der Privatwirtschaft. So schoss etwa die UBS kurze Zeit später CHF 720
Mio. in ihre Pensionskasse ein, um die Folgen der Änderung derer technischen
Parameter abzufedern. Auch die Behauptung der ablehnenden Stimmen im Parlament,
wonach die Löhne des Bundespersonals (+16%) seit 2000 stärker gestiegen seien als die
Teuerung (+6.6%), relativierten die Medien: So habe das EPA diese Diskrepanz zwar
bestätigt, jedoch auch aufgezeigt, dass die Löhne in der Privatwirtschaft
durchschnittlich noch stärker angestiegen seien (+20%) als diejenigen des
Bundespersonals. 
Anfang Januar 2018 gab die Kassenkommission der Publica definitiv die Änderung der
technischen Parameter sowie verschiedene neue Abfederungsmassnahmen bekannt.
Mit Letzteren sollen die Renten um durchschnittlich 5 Prozent anstelle der
ursprünglichen 10 Prozent sinken. Unter anderem soll ein altersabhängiger
Kompensationsbetrag ausbezahlt werden; Personen, die kurz vor der Pensionierung
stünden, sollten damit keine Einbussen in ihren Renten erleiden. Bezahlt werden sollen
die Massnahmen durch technische Rückstellungen. Mit diesen Änderungen sei die
Publica zwar noch weit von ihrem Zieldeckungsgrad entfernt, kritisierten die Medien,
jedoch betonte Publica-Direktor Dieter Stohler, dass man damit «für die Finanzierung
der zukünftigen Renten besser gewappnet» sei. 1
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1) Medienmitteilung Publica vom 17.01.2018; Medienmitteilung Publica vom 29.01.2018; NZZ, 5.4.17; SGT, 4.11.17; NZZ, 18.11.17;
BU, 27.12.17; NZZ, 18.1.18; TA, 30.1., 14.8.18
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